
 

SUPER CLEAN DW 
Sicherheitsdatenblatt  
Chemikalienverordnung (SR 813.11) 
Ausgabedatum: 03.03.2023   Version: 1.0 

  

   

03.03.2023 (Ausgabedatum) CH - de 1/12 
 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : SUPER CLEAN DW 

Produktcode : M2DCP050 

Andere Bezeichnungen : UFI: 1110-00XW-F00M-MFQC 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch den Verbraucher 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Entfetter, Beizentfetter 

Spülmaschinen-Pflegemittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Einschränkungen der Anwendung : Andere Verwendungen als die empfohlenen 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : Tox Info Suisse 145 (24h) 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318    

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 

Atemwegsreizung 

H335    

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

bei Hautkontakt. Oedem. Hautrötung. Kann die Atemwege reizen. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     

CLP Signalwort : Gefahr 

Enthält : Citronensäure; Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated 

Gefahrenhinweise (CLP) : H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 

H335 - Kann die Atemwege reizen. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P261 - Einatmen von Staub vermeiden. 

Inverkehrbringer 

Electrolux AG/SA, Industriestrasse 10,  

CH-5506 Mägenwil,  

Tel. 0848 848 111 

Chemical.Product.Support@Electrolux.com  
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P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 

P405 - Unter Verschluss aufbewahren. 

P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. 

Zusätzliche Sätze : < 5%. 

nichtionische Tenside. 

Polycarboxylate. 

Bestandteilen (VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004; ORRPChim 814.81): 

2.3. Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Citronensäure CAS-Nr.: 77-92-9 

EG-Nr.: 201-069-1 

EG Index-Nr.: 607-750-00-3 

REACH-Nr: 01-2119457026-

42 

20 – 40 Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Natriumcarbonat CAS-Nr.: 497-19-8 

EG-Nr.: 207-838-8 

EG Index-Nr.: 011-005-00-2 

REACH-Nr: 01-2119485498-

19 

15 – 25 Eye Irrit. 2, H319 

Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (≥2,5 moles EO/PO) 
EG-Nr.: 940-634-3 1 – 3 Eye Dam. 1, H318 

Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated CAS-Nr.: 106232-83-1 

EG-Nr.: 932-186-2 

1 – 1.5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 

mg/kg Körpergewicht) 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Einatmen von 

Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. Sofort einen Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Haut gründlich mit milder Seife und Wasser waschen. Keine (chemischen) 

Neutralisationsmittel verwenden. Sofort ärztlichen Rat einholen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und sorgfältig bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen (mindestens 

15 Minuten). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Sofort ärztlichen Rat einholen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Betroffenen an die frische Luft 

bringen und warm und ruhig halten. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Atemnot. Übelkeit. Kopfschmerzen. 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Das Produkt wirkt zerstörend auf die Schleimhäute und die oberen Atemwege. Kann 

Husten, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen bewirken. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschäden. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

siehe Abschnitt(e) : 4.1. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Dämpfe mit Wassersprühstrahl niederschlagen. In geschlossenen Räumen umgebungsluft-

unabhängiges Atemgerät benutzen. 

Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung : Geeignete Schutzkleidung tragen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Nicht rauchen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 

"Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Ausbreitung des verschütteten Produkts durch Sand oder Erde verhindern. Die Freisetzung größerer Mengen in Vorflutern oder in die Kanalisation 

ist den zuständigen Wasserbehörden anzuzeigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Aufkehren verschüttetes Material ohne Staub zu verursachen. Anschließend mit viel 

Wasser reinigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung von Rückständen: 

siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Treffen Sie beim Umgang mit Chemikalien die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. 
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Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. 

Unverträgliche Produkte : Starke Reduktionsmittel. Starke Oxydationsmittel. Laugen. 

Wärme- oder Zündquellen : Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. 

Verpackungsmaterialien : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Weitere Informationen: siehe Abschnitt 1. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Citronensäure (77-92-9) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Acide citrique / Zitronensäure 

MAK (OEL TWA) [1] 2 mg/m³ (inhalable dust) 

KZGW (OEL STEL) 4 mg/m³ (inhalable dust) 

Kritische Toxizität AW, Reizung 

Notation SSC 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2023 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Citronensäure (77-92-9) 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0.44 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0.044 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC sediment (Süßwasser) 34.6 mg/kg Trockengewicht 

PNEC sediment (Meerwasser) 3.46 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 33.1 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 1000 mg/l 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 10 mg/m³ 
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Natriumcarbonat (497-19-8) 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 10 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 10 mg/m³ 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Handschuhe. Sicherheitsbrille. Schutzanzug. Maske benutzen. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

    

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Augenschutz gemäß EN 166 tragen. 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Tragen Sie Handschuhe, die nach der EN 374-Norm getestet wurden. Die persönliche Schutzkleidung sollte je nach der durchzuführenden Aufgabe 

und den damit verbundenen Risiken gewählt werden, und sie muss von einem Spezialisten überprüft und genehmigt worden sein, bevor die 

Handhabung der Materialien erfolgt. Durchbruchzeit: 30 min. Latexhandschuhe. Schutzhandschuhe aus PVC. Handschuhe aus Neopren oder 

Nitrilkautschuk 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. EN 149 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : weiß. 

Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : > 160 °C 
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Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : Zersetzt sich vor dem Sieden 

Entzündbarkeit : Nicht brennbar. 

Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht relevant 

Zersetzungstemperatur : > 200 °C 

pH-Wert : 4 +/- 0.5 

Konzentration der pH-Lösung : 1 % 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Wasserlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : nicht anwendbar für Gemische 

Dampfdruck : Nicht relevant 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 0.7 kg/m³ +/- 0.050 @20 C 

Relative Dichte : Nicht anwendbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht bestimmt 

Partikelgröße : Nicht bestimmt 

Partikelgrößenverteilung : Nicht bestimmt 

Partikelform : Nicht bestimmt 

Partikelaggregatzustand :  Nicht bestimmt 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 0 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht-reaktiv unter normalen Verwendungsbedingungen, Lagerung und Transport. 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Säuren. Oxydationsmittel. Reduktionsmittel. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lagerbedingungen und der Verwendung sollte gefährliche Zersetzungsprodukte nicht hergestellt werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated (106232-83-1) 

ATE CLP (oral) 500 mg/kg Körpergewicht 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LD50 oral Ratte 2800 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte > 2300 mg/m³ 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 4 +/- 0.5 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 

pH-Wert: 4 +/- 0.5 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

Citronensäure (77-92-9) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

SUPER CLEAN DW  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 

endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 

werden können 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß 

REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien 

der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 

Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  

einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

11.2.2. Sonstige Angaben 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen 

und mögliche Symptome 

: Soda,Bei wiederholter oder andauernder Exposition:Kann die Atemwege reizen,Kann die 

Augen mäßig reizen,Citronensäure,Bei wiederholter oder andauernder Exposition:Kann 

Hautreizungen und / oder Dermatitis verursachen,Kann die Atemwege reizen,Kann zu 

schwacher Augenreizung führen 

Sonstige Angaben : Wahrscheinliche Expositionswege: Einschlucken, Inhalation, Haut und Augen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Product gilt als unschädlich für Wasserorganismen und verursacht keine langfristigen 

Schäden an der Umgebung. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

Citronensäure (77-92-9) 

LC50 - Fisch [1] 440 mg/l (Exposure time: 48 h) 

EC50 - Krebstiere [1] 1535 mg/l (24h) (Daphnia magna; 24 h) 
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Natriumcarbonat (497-19-8) 

LC50 - Fisch [1] 300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus 

EC50 - Krebstiere [1] 200 mg/l Ceriodaphnia sp. - OECD 202 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

SUPER CLEAN DW  

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 
 

Citronensäure (77-92-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 
 

Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2,5 moles EO/PO) 

Persistenz und Abbaubarkeit Das / die in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt / erfüllen die Bedingungen 

der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 

Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte 

oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 
 

Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated (106232-83-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Das / die in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt / erfüllen die Bedingungen 

der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 

Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte 

oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 

anorganische Substanzen. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

SUPER CLEAN DW  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) nicht anwendbar für Gemische 

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
 

Citronensäure (77-92-9) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) -1.6 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht anwendbar 

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation. 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

SUPER CLEAN DW  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund 

ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu 

machen 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß 

REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien 

der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 

Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  

einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

HP-Code : HP5 - ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach 

einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizität für ein spezifisches Zielorgan 

verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht. 

HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 

Hautreizungen oder Augenschä- digungen verursachen kann. 

R-Code/ D-Code : D13 - Vermengung oder Vermischung vor Anwendung eines der unter D 1 bis D 12 

aufgeführten Verfahren 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 
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Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf 

3(b) Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (≥2,5 moles EO/PO) ; Alcohols, C12-15, branched and 

linear, ethoxylated 

3(c) Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 0 % 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 11/13 - Feste Stoffe 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält ein Expositionsszenario in integrierter Form. Inhalte des Expositionsszenarios sind in die Abschnitte 1.2, 8, 9, 

12, 15 und 16 aufgenommen worden.. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Akronyme und Abkürzungen: 

ADN Internationale Abkommen für die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Landtransport (ADR) 

ATE ATE - Schätzwert akute Toxizität 

BCF BCF - Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitet Mindest Effekt Niveau 

DNEL Abgeleiteter Nicht Effekt Level 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 effektive Konzentration für 50% der Testpopulation (mittlere wirksame Konzentration) 

EN Europäische Norm 

IARC IARC (International Agency for Research on Cancer) 

IATA Internationalen Luftverkehrsverbandes 

IMDG Verordnung internationalen maritimen Gefahrgut 

LC50 tödliche Konzentration für 50% der Testpopulation (mittlere letale Konzentration) 

LD50 Tödliche Dosierung, die den Tod 50% der Bevölkerung geprüften (mittlere letale Dosis) verursacht 

LOAEL niedrigsten Pegel, bei dem ein nachteiliger Effekt beobachtet wird 

NOAEC Konzentration keine negativen Effekte beobachtet 

NOAEL Dosierung keine beobachteter nachteiligen Effekte 

NOEC Keinen Beobachtet Effekt- Konzentration 

OECD Organisation für die Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT PBT - Persistent, bioakkumulierbare und toxische Stoffe 

PNEC no-Effekt vorausgesagt Konzentration 

RID Verordnung über die internationalen Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

SDS SDS - Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

vPvB vPvB - sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

 

Datenquellen : Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 

und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (et sequens). Verordnung über 

Detergenzien (648/2004/CE). 
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Sonstige Angaben : Keine. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden 

STOT SE 3 H335 Konzentrationsgrenzen 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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